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Zonenplan

ES Bauzonen

Grünzone (Ordnungsnummer BZR) Bebauungsplanpflicht
Gestaltungsplanpflicht
Zone für verdichtete Bauweise

Orientierungsinhalt
offene Fliessgewässer
eingedolte Fliessgewässer

Nutzungszonen

Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. 1075 vom 30. September 2011 genehmigt

Teiländerungen:
Zentrumszone / Bebauungsplan Ortskern mit Entscheid Nr. 1118 am 25. Oktober 2011 genehmigt
Zentrumszone / Bebauungsplan Bahnhof mit Entscheid Nr. 18 am 10. Januar 2012 genehmigt

Teiländerung "Wegmatt" gemäss Beschluss Einwohnerrat 
vom 27. Mai 2010   Areal 1
Teiländerung "Wegmatt Süd" gemäss Beschluss Einwohnerrat
vom 27. Mai 2010   Areal 2

Vom Zonenplan ausgenommen:
2

3

IIISpF Zone für Sport- und Freizeitanlagen
(Ordnungsnummer BZR)

IIÖZ Zone für öffentliche Zwecke
(Ordnungsnummer)

7
IVA Arbeitszone
IIIAW Arbeits- und Wohnzone
IIW2 0.35 zweigeschossige Wohnzone 0.35
IIW4 0.75 viergeschossige Wohnzone 0.75
IIIZB Zentrumszone Bahnhof
IIIZ 1.3 Zentrumszone 1.3

14
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Änderungen Zonenplan Areal 2

ES Bauzonen

Orientierungsinhalt
offene Fliessgewässer
eingedolte Fliessgewässer

Festsetzungsinhalt

IIIAW Arbeits- und Wohnzone

Gestaltungsplanpflicht

 

Ergänzung des Bau- und Zonenreglements 
(Die Änderungen sind fett dargestellt) 

Art. 11 Arbeits- und Wohnzone 

1 Die Arbeits- und Wohnzone ist in erster Linie für Dienstleistungs- und 
Gewerbebetriebe sowie Gastgewerbe bestimmt, die nicht oder nur mäs-
sig stören. Zusätzlich sind Wohnungen gestattet, soweit sie den Anforde-
rungen eines genügenden Lärmschutzes entsprechen und die gewerbli-
chen Nutzungen nicht einschränken. 
2 Gestattet sind: 
- Fassadenhöhe: max. 14 m 
- Firsthöhe: max. 17 m 
- Grünflächenziffer: mind. 0.25 
- Überbauungsziffer: max. 0.45 
- Ausnützungsziffer für Wohnen: max. 0.30 
Der Gemeinderat kann Ausnahmen von den Höhenvorschriften und den 
Bauziffern gestatten. 
3 Innerhalb der Arbeits- und Wohnzone wird kein Mehrlängenzuschlag 
berechnet. 
Art. 30 Gestaltungsplanpflicht: 
1 Die im Zonenplan speziell gekennzeichneten Flächen dürfen nur er-
schlossen und überbaut werden, wenn ein rechtskräftiger Gestaltungs-
plan vorliegt. 
2 Der Umbau und die Zweckänderung bestehender Bauten sind im Rah-
men der Vorschriften der Grundnutzung ohne Gestaltungsplan zulässig. 
3 Für die einzelnen im Zonenplan festgelegten Gebiete gelten folgende 
Zielsetzungen: 
Wegmatt Areal 2: 
- Besonders gute Einpassung ins Landschafts- und Ortsbild 
- Hohe Qualität in Architektur, Freiraum und Erschliessung 
- Gute Nutzungsanordnung in Bezug auf die Übergänge von ver-
schiedenen Nutzungen 
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Änderungen Zonenplan Areal 1

ES Bauzonen

Orientierungsinhalt
offene Fliessgewässer
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Festsetzungsinhalt

Antrag Gemeinderat

Gestaltungsplanpflicht

IIW4 0.75 viergeschossige Wohnzone 0.75
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Unveränderte Bestimmungen aus dem  
Bau- und Zonenreglement (Auszug) 
Art. 8 Wohnzonen 

1 Die Wohnzonen sind für Wohnzwecke bestimmt. Nicht störende Dienst-
leistungs- und Gewerbebetriebe und Gastgewerbe sind gestattet, sofern 
sie sich baulich in den Zonencharakter einfügen. 
2 Es darf wie folgt gebaut werden: 
Zone Vollgeschosse 

max. 
Ausnützungsziffer Gebäudelänge 

max. 
Firsthöhe 
max. 

W4 4 0.75 45 m -- 
W3 
0.55 

3 0.55 45 m -- 
W3 
0.45 

3 0.45 45 m -- 
W2 
0.35 

2 0.35 35 m -- 
W2 
0.30 

2 0.30 25 m -- 
W2 
0.25 

2 0.25 35 m 8.50 m 
W2 
0.15 

2 0.15 35 m 8.50 m 
 
Art. 30 Gestaltungsplanpflicht: 
1 Die im Zonenplan speziell gekennzeichneten Flächen dürfen nur er-
schlossen und überbaut werden, wenn ein rechtskräftiger Gestaltungs-
plan vorliegt. 
2 Der Umbau und die Zweckänderung bestehender Bauten sind im Rah-
men der Vorschriften der Grundnutzung ohne Gestaltungsplan zulässig. 
3 Für die einzelnen im Zonenplan festgelegten Gebiete gelten folgende 
Zielsetzungen: 
Wegmatt: 
- Besonders gute Einpassung ins Landschafts- und Ortsbild 
- Hohe Qualität in Architektur, Freiraum und Erschliessung 
- Planerische Sicherstellung einer neuen Gleisquerung für eine direktere 
Anbindung an das Schulzentrum 

vof
Textfeld

vof
Schreibmaschinentext

vof
Schreibmaschinentext

vof
Schreibmaschinentext

vof
Schreibmaschinentext
4



472

472

472

684

471

466

466

514

681

492

991

468

506

505

473

987

976

975

972

971

881

789

775768

744

741

731
358

990

910

909

904

703

905

692

973

864

762

509

974

657

1546

1546

2954

2923

2915

2914

2352

1761

1584

3102

1547

3090

2620

2620

1026

22932292

3021

2353

2353

2017

3017

1236

2516

2956

2957
2958

2913

1647

1147

1055

10541008

1007

1192

1025

2595

25152438

1815

1788

1670

1606 1605

1403

1402

1522

1027

2291

1191

1646

2516

2091

673.1

44 m

39 m

35 m

24 m

18 
m

9 m

10 m6 m

4 m

9 m

Allmend

Wegmatt

Ziegelei

Äbenau

3 m

2 m

4 m

Ennethorw

0 50 10025 Meter

Änderungen Zonenplan Areal 1

ES Bauzonen

Orientierungsinhalt
offene Fliessgewässer
eingedolte Fliessgewässer

Festsetzungsinhalt

Variante Einwohnerrat (Beschluss vom 27. Mai 2010)

IIIAW Arbeits- und Wohnzone

Gestaltungsplanpflicht

- 5 -

 

Ergänzung des Bau- und Zonenreglements 
(Die Änderungen sind fett dargestellt) 

Art. 11 Arbeits- und Wohnzone 

1 Die Arbeits- und Wohnzone ist in erster Linie für Dienstleistungs- und 
Gewerbebetriebe sowie Gastgewerbe bestimmt, die nicht oder nur mäs-
sig stören. Zusätzlich sind Wohnungen gestattet, soweit sie den Anforde-
rungen eines genügenden Lärmschutzes entsprechen und die gewerbli-
chen Nutzungen nicht einschränken. 
2 Gestattet sind: 
- Fassadenhöhe: max. 14 m 
- Firsthöhe: max. 17 m 
- Grünflächenziffer: mind. 0.25 
- Überbauungsziffer: max. 0.45 
- Ausnützungsziffer für Wohnen: max. 0.30 
Der Gemeinderat kann Ausnahmen von den Höhenvorschriften und den 
Bauziffern gestatten. 
3 Innerhalb der Arbeits- und Wohnzone wird kein Mehrlängenzuschlag 
berechnet. 
Art. 30 Gestaltungsplanpflicht: 
1 Die im Zonenplan speziell gekennzeichneten Flächen dürfen nur er-
schlossen und überbaut werden, wenn ein rechtskräftiger Gestaltungs-
plan vorliegt. 
2 Der Umbau und die Zweckänderung bestehender Bauten sind im Rah-
men der Vorschriften der Grundnutzung ohne Gestaltungsplan zulässig. 
3 Für die einzelnen im Zonenplan festgelegten Gebiete gelten folgende 
Zielsetzungen: 
Wegmatt Areal 1: 
- Besonders gute Einpassung ins Landschafts- und Ortsbild 
- Hohe Qualität in Architektur, Freiraum und Erschliessung 
- Gute Nutzungsanordnung in Bezug auf die Übergänge von ver-
schiedenen Nutzungen 
- Planerische Sicherstellung einer neuen Gleisquerung für eine direktere 
Anbindung an das Schulzentrum 
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